
 

 

Auszug aus der Niederschrift 
über die öffentliche  

Gemeinderatssitzung des Gemeinderates Leutenbach 
vom 23. Februar 2026 im Rathaus Leutenbach 

 

 

Am Montag, den 23.02.2026 fand eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Leutenbach im Rathaus Leutenbach statt. Die Ladung zur Sitzung ist form- und fristgerecht 
ergangen. Zu Beginn der Sitzung sind 13 Mitglieder des Gemeinderates anwesend und 
stimmberechtigt.  

Der Gemeinderat beschloss unter Vorsitz von Erstem Bürgermeister Florian Kraft was folgt: 
 
 

Bestätigung des Kommandanten der Feuerwehr Oberehrenbach,  
Beschlussfassung 

Am 06.02.2026 wurde der Kommandant Christian Link zum Kommandanten der 

Freiwilligen Feuerwehr Oberehrenbach gewählt.  

 

Das Gremium fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Gemeinde Leutenbach bestätigt die Wahl von Herrn Christian Linka zum 

Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Oberehrenbach 

AE 13:0 

Bestätigung des stellvertretenden Kommandanten der Feuerwehr Oberehrenbach,  
Beschlussfassung  
 
Am 06.02.2026 wurde der Herr Karl Hötzelein zum Kommandantenstellvertreter der 

Freiwilligen Feuerwehr Oberehrenbach gewählt. 

Das Gremium fasst folgenden Beschluss: 
 
Die Gemeinde Leutenbach bestätigt die Wahl von Herrn Karl Hötzelein zum 

Kommandantenstellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Oberehrenbach 

AE: 13:0 
 
 
 
 
Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis des Naturpark Fränkische Schweiz - 
Frankenjura im Rahmen der Naturparkmaßnahme zur Besucherlenkung im 
Naturschutzgebiet Ehrenbürg; 



 

Beratung und Beschlussfassung 
 

Das Gremium fasst folgenden Beschluss: 

Die Gemeinde Leutenbach hat keine Einwände gegen die vorgestellte alternative 
Befestigungsart des Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura im Rahmen der 
Naturparkmaßnahme zur Besucherlenkung im Naturschutzgebiet Ehrenbürg. 

 

AE 13:0 

 

Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die Erneuerung des Fachwerks 

der nördlichen Giebelseite der denkmalgeschützten Scheune in Leutenbach, 

Mittelehrenbach 75; 

Beratung und Beschlussfassung 

Das Gremium fasst folgenden Beschluss: 

Dem Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die geplanten Maßnahmen an der 
bestehenden Scheune auf dem Grundstück Fl.-Nr. 90 der Gemarkung. Mittelehrenbach 
wird zugestimmt. 

 

AE 13:0 

 

Antrag von Gemeinderätin Götz auf Ermächtigung der Feuerwehren der Gemeinde 

Leutenbach zur Verkehrsregelung außerhalb des Feuerwehreinsatzes; 

Beratung und Beschlussfassung 

 

Der Vorsitzende übergibt das Wort an den Geschäftsstellenleiter. Dieser berichtet dem 

Gremium, dass der geforderte Antrag von GRin Götz bereits mit Sitzung vom 27.01.1997 

beschlossen wurde. Eine neue Beschlussfassung ist daher weder notwendig noch 

angezeigt.  Alle Feuerwehrkommandanten sollen einen Abdruck dieses Beschlusses 

erhalten. 

  



 

Antrag von Gemeinderätin Götz auf Kostenbefreiung für verkehrsrechtliche 

Anordnungen bei Veranstaltungen gemeindlicher Vereine; 

Beratung und Beschlussfassung 

 

Veranstaltungen, die den öffentlichen Verkehrsraum nutzen, erfordern meist eine 

verkehrsrechtliche Anordnung. Die Verwaltungsgemeinschaft ist hierbei an das 

Kostengesetz (BayKG) und die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 

(GebOSt) gebunden.  

Da die Gemeinde Leutenbach rechtlich keinen direkten Einfluss auf die 

Gebührenerhebung der Verwaltungsgemeinschaft nehmen kann, ist nur die direkte 

Übernahme dieser Kosten durch die Gemeinde möglich. Nach kurzer Beratung wurde auf 

eine Beschlussfassung verzichtet. Der Antrag von GRin Götz wurde 

geschäftsordnungsmäßig behandelt.  

 

Antrag von Gemeinderätin Götz auf Benennung der Gemeinde bzw. eines zuständigen 

Mitarbeiters des Bauhofes bei der Beantragung von verkehrsrechtlichen Anordnungen 

der gemeindlichen Vereine als bauleitende Person; 

Beratung und Beschlussfassung 

 

Grundsätzlich sind verkehrsrechtliche Anordnungen immer an den Straßenbaulastträger 

(Gemeinde Leutenbach) als Verfügungsberechtigte der bereitgestellten Fläche zu 

adressieren. Einen Beschluss zu fassen, einen Verantwortlichen aus dem Bauhof zu 

benennen, ist aus hiesiger Sicht nicht notwendig. Nach kurzer Beratung wurde auf eine 

Beschlussfassung verzichtet. Der Antrag von GRin Götz wurde geschäftsordnungsmäßig 

behandelt.  

 
 

Antrag der Feuerwehr Leutenbach zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses; 

Beratung und Beschlussfassung 

 

Das Gremium fasst folgenden Beschluss: 

Die Gemeinde Leutenbach beabsichtigt den Bau eines neuen Feuerwehrhauses für die 

Feuerwehr Leutenbach/Dietzhof. Hierzu soll die Feuerwehr bei der Standortauswahl 

eingebunden werden.  

AE 13:0 

 

 

 

Antrag des Fränkische Schweiz Vereins e.V. auf Bezuschussung des Leader Projektes 
Dolinenwanderweg; 
Beratung und Beschlussfassung 



 

 
Der Vorsitzende verliest den Antrag von Herrn Reinhard Weber im Namen der FSV OG 
Leutenbach, auf Bezuschussung des Leader Projektes Dolinenwanderweg. Das Gremium 
berät ausführlich.  
 
Das Gremium fasst folgenden Beschluss: 

 
Die Gemeinde Leutenbach beteiligt sich am Leader Projekt „Dolinenwanderweg“  mit 
25 % der nicht anderweitig gedeckten Kosten höchstens 2.000 €.  

 
AE 13:0 

 
 

Antrag der katholischen Kirchenstiftung St. Jakobus Leutenbach auf Bezuschussung der 
Arbeiten für die Reparatur am Dach des Hauses für Kinder St. Jakobus; 
Beratung und Beschlussfassung 

 

Der Vorsitzende verliest den Antrag der katholischen Kirchenstiftung St. Jakobus 
Leutenbach auf Bezuschussung der Arbeiten für die Reparatur am Dach des Hauses für 
Kinder St. Jakobus, vom 28.01.2026 (3.479,14 €).  

 
Das Gremium fasst folgenden Beschluss: 
 

Die Gemeinde bewilligt der katholischen Kirchenstiftung St. Jakobus Leutenbach für die 
Reparaturarbeiten am Dach des Hauses für Kinder St. Jakobus einen Kostenzuschuss in 
Höhe von 50 %. 

AE 13:0 

 
Informationen 
 
Der Vorsitzende berichtet über die Sanierungsarbeiten am Wasserhochbehälter in 
Oberehrenbach.  
 
Der Vorsitzende informiert darüber, dass in der Sitzung am 30.03.2026 der Haushalt der 
Gemeinde Leutenbach gemeinsam mit dem Kämmerer vorbesprochen wird. Hierbei soll 
auch der Antrag (vom 19.02.2026) von GR Weber bezüglich der Kreisumlage behandelt 
werden. 
 
Der Vorsitzende berichtet über das Schreiben vom 05.02.2024 aus der nichtöffentlichen 
Sitzung vom 26.02.2024 der Verwertungsgenossenschaft Mittelehrenbach e.G. zur 
Anmietung von Räumlichkeiten.  
 
 
Der Vorsitzende informiert, dass am 28.03.26 die „Aktionstage saubere Umwelt“ geplant 
sind.  

 
 
 
 



 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, schließt der Vorsitzende die öffentliche 

Sitzung um 20:00 Uhr. 

 
V o r s i t z e n d e r:        S c h r i f t f ü h r e r: 
 
 
 
Florian Kraft         Ralph Batz  
Erster Bürgermeister       Verwaltungsoberinspektor 
 


